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§ 1 Einführung in die Thematik und 
Gang der Untersuchung 

I. Vorgeschichte 

Die Entwicklung des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes ist seit jeher 
verbunden mit den Namen bekannter Persönlichkeiten. Zwei Personen der 
Zeitgeschichte stehen denn auch für die bedeutendsten Fortbildungen der 
deutschen persönlichkeitsrechtlichen Judikatur des letzten Jahrzehnts. Die 
eine, Prinzessin Caroline von Monaco, gab mit einer Reihe von Klagen 
gegen deutsche Medienunternehmen den Anstoß zu einer folgenreichen 
Korrektur der Rechtsprechung zur Geldentschädigung bei Verletzung der 
immateriellen Persönlichkeit. Die andere, Marlene Dietrich, lieferte nach 
ihrem Tod im Jahre 1992 den Anlaß für einen grundlegenden Anschau-
ungswandel im Hinblick auf die Rechtsnatur von Persönlichkeitsrechten 
und für eine damit einhergehende Korrektur der Rechtsprechung zum 
postmortalen Persönlichkeitsschutz. 

In dem ersten der drei vom BGH in rascher Folge entschiedenen Caro-
line-Fälle1 wandte sich die Prinzessin gegen drei voneinander unabhängige 
Veröffentlichungen in verschiedenen von der Beklagten verlegten Illust-
rierten. Als besonders gravierend wertete das Gericht den Abdruck eines 
angeblichen „Exklusivinterviews", das ein Reporter der Beklagten mit Ca-
roline von Monaco geführt haben wollte. Unter der Überschrift „Caroline. 
Das Psycho-Interview" schilderte das Blatt intime Bekenntnisse der Prin-

. zessin „über ihre Traurigkeit, Haß auf die Welt und Suche nach Glück", 
die sie im Gespräch mit dem Reporter gemacht haben sollte. Tatsächlich 
war das „Interview" frei erfunden. Die zweite Caro/i'we-Entscheidung hatte 
Veröffentlichungen eines konkurrierenden Verlags zum Gegenstand, der 
auf den Titelblättern zweier von ihm herausgegebener Zeitschriften mit 
den Schlagzeilen „Caroline - Tapfer kämpft sie gegen Brustkrebs" und 

1 BGHZ 128, 1 ff. (Caroline I) = NJW 1995, 861 ff. = JZ 1995, 360 ff. mit Anm. 
Schlechtriem; BGH NJW 1996, 984 f. (Caroline II); BGHZ 131, 332 ff. (Caroline III) = 
NJW 1996, 1128 ff. = JZ 1997, 39 ff. mit Anm. Forkel, bestätigt durch BVerfG NJW 
2000, 1021 ff. Eine vierte Entscheidung betraf ungenehmigte Bildveröffentlichungen von 
Prinzessin Carolines ältestem Sohn Andrea Casiraghi, vgl. BGH NJW 1996, 985 ff. 
(Kumulationsgedanke). 
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„Caroline - Kampf gegen Brustkrebs" den Anschein erweckte hatte, die. 
Prinzessin sei an Brustkrebs erkrankt, um dann im Innenteil zu berichten, 
daß sie sich lediglich für Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung der 
Krankheit einsetzte. Der dritte Caroline-Fall betraf schließlich die Veröf-
fentlichung mehrerer sogenannter Paparazzi-Aufnahmen, die die Prinzes-
sin zusammen mit ihrem Begleiter bei einem Abendessen in einem Garten-
restaurant in Frankreich zeigten. Der private Charakter der heimlich fest-
gehaltenen Situation wurde auf der Titelseite mit den Worten angekündigt: 
„Caroline - Die zärtlichsten Fotos ihrer Romanze mit Vincent". 

Die Marlene Dietrich-Entscheidung2 beruhte auf der Klage der einzigen 
Tochter und Alleinerbin der verstorbenen Schauspielerin gegen den Inha-
ber einer Musical-Produktionsgesellschaft. Der Beklagte, der zugleich In-
haber einer Marke „Marlene" war, hatte nach dem Tod Marlene Dietrichs 
ein Musical über ihr Leben auf die Bühne gebracht. Im Zusammenhang 
damit vermarktete er den Namen und das Bild der Filmdiva mittels Wer-
beverträgen, Lizenzvereinbarungen und durch den Verkauf von Merchan-
dising-Artikeln wie T-Shirts, Armbanduhren und Anstecker. 

II. Problemstellung 

So unterschiedlich die Sachverhalte in den Caroline-Fällen einerseits und 
im Marlene Dietrich-Y all andererseits sind, werfen sie doch gemeinsame 
Fragen auf. Denn sowohl die Verlage als auch der Musicalproduzent nutz-
ten die Prominenz der betroffenen Persönlichkeiten auch und vor allem zur 
Verfolgung eigener kommerzieller Interessen. Der BGH hat in beiden Fäl-
len versucht, diesem Umstand Rechnung zu tragen, wenngleich auf ganz 
unterschiedliche Weise. Der VI. Zivilsenat stellte in der ersten Caroline-
Entscheidung allein auf den immateriellen Schaden der Prinzessin ab. Das 
erfundene Interview stelle eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung 
dar, die nach einer angemessenen Entschädigung verlange. Dabei sei frei-
lich zu berücksichtigen, daß von der Höhe der Geldentschädigung ein ech-
ter Hemmungseffekt für solche Fälle der rücksichtslosen Kommerzialisie-
rung der Persönlichkeit ausgehen müsse. Das bedeute zwar nicht, daß eine 
Gewinnabschöpfung vorzunehmen sei, wohl aber, daß die Erzielung von 
Gewinnen aus der Rechtsverletzung als Bemessungsfaktor in die Entschei-
dung über die Anspruchshöhe einzubeziehen sei3. Demgegenüber waren es 
für den I. Zivilsenat nicht die ideellen Interessen Marlene Dietrichs, die 
über die anerkannten Grundsätze des postmortalen Persönlichkeitsschutzes 

2 BGH NJW 2000, 2195 ff. {Marlene Dietrich) = JZ 2000, 1056 ff. mit Anm. Schock 
= LM H. 10/2000 § 823 (Ah) BGB Nr. 131 mit Anm. Vinck. 

3 BGHZ 128, 1, 15 f. (Caroline /); eingehend dazu unten, § 8 I. 2. c), 3. 
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hinaus Schutz verdienten; die Vermarktungstätigkeit des Beklagen verletz-
te nach Ansicht des Gerichts vielmehr die auf die Klägerin übergegange-
nen Vermögenswerten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
der Schauspielerin. Der Abbildung, dem Namen sowie sonstigen Merkma-
len der Persönlichkeit könne ein beträchtlicher wirtschaftlicher Wert zu-
kommen, der im allgemeinen auf der Bekanntheit und dem Ansehen der 
Person in der Öffentlichkeit beruhe. Die Persönlichkeitsrechte schützten 
insoweit auch die allein dem Berechtigten zustehende Entscheidung dar-
über, ob und unter welchen Umständen diese Merkmale den Geschäftsinte-
ressen Dritter dienstbar gemacht würden4. 

Im Mittelpunkt der Argumentation des VI. Senats steht der Gedanke der 
Prävention. Der widerrechtliche Eingriff in fremde Persönlichkeitsrechte 
solle sich nicht lohnen dürfen; nur so könne erreicht werden, daß derartige 
Rechtsverletzungen hinfort unterbleiben. Dem deutschen Juristen sind sol-
che Erwägungen bislang eher aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis 
vertraut. Dort ist es in erster Linie der Rechtsbehelf der punitive bzw. 
exemplary damages, mit dessen Hilfe der Grundsatz tort must not pay rea-
lisiert wird. Dem I. Senat geht es dagegen um die Anerkennung der Dop-
pelnatur von Persönlichkeitsrechten. Der durch das allgemeine Persönlich-
keitsrecht und seine besonderen Erscheinungsformen gewährleistete 
Schutz umfaßt danach gleichermaßen immaterielle Integritätsinteressen 
und kommerzielle Verwertungsinteressen. Auch dieser Gedanke ist seit 
langem Bestandteil des US-amerikanischen Rechtsverständnisses und 
kommt in der Differenzierung von right to privacy und right of publicity 
zum Ausdruck. Damit sind bereits zwei Eckpunkte der hier vorgelegten 
Untersuchung markiert. Die Caro/i'we-Rechtsprechung wirft für das deut-
sche Recht die Frage auf, ob die Präventionsfunktion mit der herrschenden 
Dogmatik des Schadensrechts vereinbar ist. Kritiker befürchten eine Hin-
wendung zu strafrechtlichen Argumentationsmustern und den Einzug 
anglo-amerikanischer Verhältnisse bei der Höhe der Entschädigungssum-
men. Des weiteren gilt es zu klären, ob der BGH dem vermögensrechtli-
chen Gehalt der Persönlichkeitsrechte der Prinzessin, ihrem Recht auf 
Selbstbestimmung über die kommerzielle Verwertung ihrer Persönlichkeit, 
hinreichend gerecht geworden ist und ob der Präventionsgedanke nicht 
besser und zudem zivilrechtskonform im Wege der bereicherungsrechtli-
chen Abschöpfung des Verletzergewinns verwirklicht werden kann. Für 
die Beantwortung dieser Fragen bietet es sich an, das englische und das 
US-amerikanische Recht rechtsvergleichend heranzuziehen5. Beide 

4 BGH NJW 2000, 2195, 2197 (.Marlene Dietrich)-, eingehend dazu unten, § 5 II. 3. 
5 Das jüngere rechtsvergleichende Schrifttum beschränkt sich dagegen ganz überwie-

gend auf die Untersuchung nur einer der genannten Rechtsordnungen, vgl. Funkel, 
Schutz der Persönlichkeit durch Ersatz immaterieller Schäden in Geld, 2001; Hoppe, 
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Rechtsordnungen lassen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Persönlich-
keitsschutzes in beschränktem Umfang Gesichtspunkte der Abschreckung 
und der Strafe zu; beide Rechtsordnungen setzen aber auch das Bereiche-
rungsrecht gezielt zur Prävention vorsätzlicher Eingriffe in fremde Aus-
schließlichkeitsrechte ein. Das amerikanische Recht hält mit der Unter-
scheidung von privacy und publicity überdies reiches Anschauungsmaterial 
für ein dualistisches Persönlichkeitsschutzmodell bereit. 

Ein weiteres Anliegen der Arbeit ist die Analyse der inhaltlichen 
Merkmale des besonderen Persönlichkeitsrechts auf Privatheit. Privatheit 
ist in der modernen Medien- und Informationsgesellschaft zu einem raren 
Gut geworden. Die „generalklauselartige Weite" des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts verstellt jedoch zuweilen den Blick auf die spezifischen 
Probleme des Privatheitsschutzes. Rechtsprechung und Lehre neigen dazu, 
das Recht auf Privatheit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht unterzuord-
nen, ohne deutlich zu machen, was eigentlich Gegenstand des individuel-
len Privatheitsanspruch ist und wie weit dieser reicht. Auch insoweit 
schärft die rechtsvergleichende Betrachtung den Blick für die möglichen 
Antworten im deutschen Recht. So kannte das englische Recht bis vor kur-
zem kein allgemeines Recht auf Privatheit. Die anwendbaren Regelungen -
und ihre Defizite - geben jedoch anschaulich Auskunft über Art und Um-
fang der schutzwürdigen Interessen. Darüber hinaus steht das englische 
Recht aller Voraussicht nach am Anfang einer Entwicklung, wie sie das 
deutsche Recht als Folge der Anerkennung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts durchlaufen hat. Mit der Inkorporierung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention durch den Human Rights Act 1998, der am 
2. Oktober 2000 in England in Kraft getreten ist, hat auch Art. 8 EMRK, 
der den Schutz des Privatlebens verbürgt, Eingang in die englische 
Rechtsordnung gefunden. In diesem Zusammenhang bedarf vor allem die 
Drittwirkungsproblematik näherer Erörterung. Das US-amerikanische 
Recht ist daneben für den deutschen Betrachter nicht allein wegen des Du-
alismus von privacy und publicity aufschlußreich, sondern auch im Hin-
blick auf die jüngsten Entwicklungen des Privatheitsschutzes im positiven 
Recht. 

III. Gang der Untersuchung 

Die Arbeit gliedert sich in zwei .Teile. Der erste ist Inhalt und Aufgaben 
des Rechts auf Privatheit gewidmet, der zweite beschäftigt sich mit den 

Persönlichkeitsschutz durch Haftungsrecht, 2001; Müller, Punitive Damages und deut-
sches Schadensersatzrecht, 2000; Nolte, Der zivilrechtliche Schutz der Privatsphäre in 
England, 1999. 
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Rechtsfolgen seiner Verletzung. Die Darstellung beginnt im zweiten Kapi-
tel mit einer Diskussion der herkömmlichen Definitionsversuche in der 
Rechtsprechung und (datenschutzrechtlichen) Literatur, deren Ziel eine 
arbeitstaugliche Beschreibung von Privatheit ist. Das dritte und das vierte 
Kapitel sind den ganz unterschiedlichen Ansätzen im US-amerikanischen 
und im englischen Recht gewidmet. Während das amerikanische Recht 
ideellen und kommerziellen Persönlichkeitsinteressen gleichermaßen um-
fassenden Schutz bietet, behilft sich das englische Recht traditionell mit 
der extensiven Auslegung und Anwendung bestehender Regelungen zum 
Schutz verwandter Rechtsgüter. In diesem Zusammenhang sind die Impli-
kationen der Inkorporierung der EMRK für den in Zukunft gewährten 
Schutz von Privatheit im englischen Recht besonders bedeutsam. Die Er-
gebnisse der rechtsvergleichenden Untersuchung fließen sodann im fünften 
Kapitel in eine moderne Interpretation von Privatheit ein. 

Gegenstand des zweiten Teils sind die Ansprüche auf Schadensersatz 
und Gewinnherausgabe bei schuldhafter Verletzung des Rechts auf Pri-
vatheit. Die Beschränkung auf diese beiden Rechtsfolgen unter Außeracht-
lassung der gängigen medienrechtlichen Ansprüche auf Widerruf und Ge-
gendarstellung ergibt sich aus der im ersten Teil herausgearbeiteten spezi-
fischen Funktion des Rechts. Denn das Recht auf Privatheit schützt nach 
dem hier vorweggenommenen Ergebnis der folgenden Untersuchung das 
individuelle Recht auf Selbstbestimmung über die Preisgabe und Verwen-
dung wahrer personenbezogener Informationen. Die genannten negatori-
schen Rechtsbehelfe setzen indes eine Verbreitung falscher bzw. verfäl-
schender Informationen voraus. Wahre Tatsachen, mögen sie auch noch so 
privat sein, bedürfen keines Widerrufs und dergleichen. 

Das sechste Kapitel befaßt sich mit dem englischen Schadensersatz- und 
Bereicherungsrecht. Die Darstellung wird durch die Tatsache erschwert, 
daß beide Materien derzeit auf wenig festem Boden stehen. Während das 
Schadensersatzrecht Gegenstand umfangreicher Reformbestrebungen ist, 
hat das Bereicherungsrecht erst vor wenigen Jahren Anerkennung als ei-
genständiges Rechtsgebiet gefunden. Die Arbeit versucht, beide Rechtsge-
biete in ihren Grundzügen vorzustellen und die Auswirkungen möglicher 
Reformen bzw. Entwicklungen auf einen potentiellen tort of infringement 
of privacy aufzuzeigen. Das siebte Kapitel beschreibt Schadensersatz- und 
Gewinnherausgabeansprüche im US-amerikanischen Recht. Die tat-
bestandliche Differenzierung von privacy und publicity setzt sich hier im 
Bereich der Rechtsfolgen fort, wobei zu beachten ist, daß die Linien zwi-
schen Schadensersatz- und bereicherungsrechtlicher Gewinnabschöpfung 
zum Teil verschwimmen. 

Auch im deutschen Recht, so hat es den Anschein, sind die dogmati-
schen Grenzen zwischen immateriellem Schadensersatz, ordnungspoliti-
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scher Buße und bereicherungsrechtlicher Abschöpfung des Verletzerge-
winns seit der ersten Caro/me-Entscheidung des BGH durchlässig gewor-
den. Das achte Kapitel betrachtet diese Entwicklung im Kontext der Recht-
sprechung zur Geldentschädigung bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, 
untersucht die Zulässigkeit ausgleichsunabhängiger Haftungsfunktionen im 
Persönlichkeitsschutz und diskutiert auf der Grundlage der rechtsverglei-
chenden Erkenntnisse die Möglichkeit einer einheitlichen Lösung im Be-
reicherungsrecht. 

Die Arbeit schließt im neunten Kapitel mit einer Zusammenfassung der 
wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung. 
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Erster Teil: 
Inhalt und Aufgabe des besonderen 
Persönlichkeitsrechts auf Privatheit 

§ 2 Das Recht auf Privatheit 
in der deutschen Zivilrechtsordnung unter 
besonderer Berücksichtigung der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts 

I. Privatheit als Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

Das Recht auf Achtung der Privatsphäre ist nach herrschender Ansicht 
Ausfluß und Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts1. Wie 
andere Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, leitet es sich 
aus diesem ab und bestimmt zugleich seinen Inhalt und Umfang. In der 
Rechtsprechung wird die Trennlinie zwischen konkretisiertem Pri-
vatheitsschutz und überwölbendem Persönlichkeitsschutz zum Teil ver-
wischt. So nennen BGH und Bundesverfassungsgericht in frühen Entschei-
dungen als Schutzgut des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unter anderem 
die „Eigensphäre der Persönlichkeit"2, den „unantastbaren Bereich privater 

1 BVerfGE 35, 202, 220 (Lebach); 54, 148, 154 (.Eppler); BGH JZ 1965, 411, 412 f. 
(Gretna Green) mit Anm. Koebel; NJW 1965, 685, 686 (Soraya); vgl. auch Hubmann, 
Persönlichkeitsrecht, 321; MK-Schwerdtner, § 12, Rz. 215; Erman-Ehmann, Anhang zu 
§ 12, Rz. 441 ff. - Die Geschichte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts von den Anfän-
gen im 19. Jahrhundert bis zu seiner Anerkennung durch den BGH in der Leserbrief-
Entscheidung (BGHZ 13, 334 ff.) ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung, vgl. dazu 
Klippel, ZNR 1982, 132 ff.; Klippel/Lies-Benachib, in: Das Bürgerliche Gesetzbuch und 
seine Richter, 343 ff.; Coing, in: FS Maihofer, 75 ff.; Zimmermann/ Verse, in: Das Bür-
gerliche Gesetzbuch und seine Richter, 319, 329 ff.; S. Gottwald, Persönlichkeitsrecht, 
14 ff. 

2 BGHZ 24, 200, 208 (Spätheimkehrer); 73, 120, 122 (Kohl/Biedenkopf). 
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Lebensgestaltung"3 oder den „inneren Persönlichkeitsbereich"4, in dem der 
einzelne die für die Entfaltung seiner Persönlichkeit unerläßliche Freiheit 
und Selbstbestimmung finde. Im Anschluß hieran hat der BGH in einem 
für den Schutz der Privatsphäre bedeutsamen neueren Urteil erneut heraus-
gestellt, daß das allgemeine Persönlichkeitsrecht jedermann „einen auto-
nomen Bereich der eigenen Lebensgestaltung" zugestehe, in der er seine 
Individualität unter Ausschluß anderer entwickeln und wahrnehmen kön-
ne5. Schwerdtner hat diese Verengung des Persönlichkeitsschutzes auf den 
Privatheitsschutz als „Verinnerlichung" des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts bezeichnet6, Konsequenz der Tatsache, daß „das Personsein aufs 
Engste mit dem Bestreben zusammenhängt, einen Raum des Für-sich-
seins, eine Privatsphäre zu behaupten"7. 

Es trifft zu, daß das Recht auf Privatheit seine verfassungsrechtliche 
Grundlage wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG hat8; richtig ist auch, daß die Achtung der privaten Ei-
gensphäre einen Kernbereich des Persönlichkeitsschutzes bildet9. Es wäre 
jedoch verfehlt anzunehmen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht sei mit 
dem Recht auf Privatheit kongruent oder diene vorrangig seinem Schutz10. 
Die Privatsphäre bildet eines der anerkannten Schutzgüter des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts11; sie konkretisiert das „Rahmenrecht"12 in einem 
Teilaspekt der schützenswerten Persönlichkeit. Um so wichtiger scheint es 
aber, den besonderen Privatheitsschutz von dem allgemeinen Persönlich-
keitsschutz abzuheben und tatbestandlich eigenständig auszugestalten. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Wallraff-Beschluß deutlich gemacht, daß 
die Bildung konkretisierter Schutzbereiche für die „normative Leitung" der 
Rechtsanwendung im Einzelfall von besonderer Bedeutung ist13. Gleich-

3 BVerfGE 6, 32, 41 (Elfes); 27, 1, 6 (.Mikrozensus); 34, 238, 245 (Tonbandaufnah-
me); 35, 202, 220 (Lebach). 

4 BGHZ 27, 284, 286 (Dimafon)\ vgl. auch BVerfGE 54, 148, 153 (Eppler). 
5 BGHZ 131, 332, 337 {Caroline Iii). 
6 Schwerdtner, Persönlichkeitsrecht, 79. 
7 Salzwedel, in: Gedächtnisschrift für Hans Peters, 756, zit. nach Schwerdtner, Per-

sönlichkeitsrecht, 79. 
8 BVerfGE 27, 1, 6 CMikrozensus); 34, 238, 245 (Tonbandaufnahme); st. Rspr. 
9 BVerfGE 27, 344, 350 f. (Scheidungsakten); 34, 238, 245 (Tonbandaufnahme); 54, 

148, 154 (Eppler); siehe auch Hammerstein, 29, 30 ff. 
10 Vgl. Baston-Vogt, 183, 186 mit Fn. 156, 187. Insoweit angreifbar Schmitt Glaeser, 

in: HdBStR VI, § 129, Rz. 27, 29, der offenbar allgemeines Persönlichkeitsrecht und 
„allgemeine Privatsphäre" gleichsetzt; vgl. hierzu auch W. Schmidt, JZ 1974, 241, 243 f. 

11 Vgl. die Nachweise oben, Fn. 1. 
12 Zur rechtstheoretischen Kritik des Begriffs 'Rahmenrecht' vgl. Larenz/Canaris, 

Schuldrecht II/2, § 80 III. 2., 518 f.; Schwerdtner, Persönlichkeitsrecht, 97 m.w.N. 
13 BVerfGE 66, 116, 138 ( W a l l r a f f ) ; so auch Ehmann, JuS 1997, 193, 197; J. Helle, 
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wohl ist die Rechtsprechung zu den Persönlichkeitsrechten auch heute 
noch größtenteils reine Abwägungsjurisprudenz. Dagegen fordert etwa 
Canaris die Anerkennung typisierter Unrechtstatbestände, bei denen die 
Rechtswidrigkeit unter Umständen durch die Tatbestandsmäßigkeit indi-
ziert wird14. In den folgenden Kapiteln soll untersucht werden, ob und in-
wieweit sich dies fiir das Recht auf Privatheit verwirklichen läßt. Dies er-
fordert zunächst eine Annäherung an den Begriff der Privatheit. 

IL Der Begriff der Privatheit 

Rechtsprechung und Lehre haben sich mit der begrifflichen Erfassung und 
inhaltlichen Ausfüllung von Privatheit in der Vergangenheit nicht weniger 
schwer getan als mit der Konturierung des generalklauselartigen Tatbe-
stands des allgemeinen Persönlichkeitsrechts15. Der Grund hierfür liegt 
einmal darin, daß sich der Begriff mit juristischen Methoden allein kaum 
fassen läßt. Vielmehr ist Privatheit ein gleichermaßen soziologisches wie 
rechtliches Phänomen, bei dessen Bestimmung Rechts- und Gesellschafts-
ordnung aufeinander einwirken16. Der Rechtsbegriff erschließt sich in ers-
ter Linie aus der Verfassung, die ihrerseits ein Produkt des sittlich-
kulturellen Selbstverständnisses ihrer Rechtssubjekte ist17. Das bedeutet 
andererseits, daß Privatheit ein stark entwicklungsbezogener Rechtsbegriff 
ist, der immer auch „ein Stück innerer Culturgeschichte"18 einer Gesell-

Besondere Persönlichkeitsrechte, 8 f.; vgl. ferner C. Mallmann, Datenschutz, 48. 
14 Larenz/Canaris, Schuldrecht II/2, § 8 0 III. 2., 518 f.; Canaris, JuS 1989, 161, 

170 f. 
15 Vgl. Schmitt Glaeser, in: HdBStR VI, § 129, Rz. 41: „Die Privatsphäre und die 

menschliche Persönlichkeit als ihr Träger und eigentlicher Schutzgegenstand sind (...) 
juristisch ebenso bedeutsam wie schwer faßbar"; ähnlich v. Gerlach, JZ 1988, 741, 743; 
Rüpke, 17; Rohlf, 19. Humorvoll-pointiert Druey, in: FS Vischer, 3, 8: „Betrachtet man 
den Umgang der Praxis mit dem Begriff der Privatsphäre, so wird man das Bild eines 
Käfers nicht los, der auf dem Rücken strampelt". 

16 Eine umfassende Untersuchung des Privatheitsbegriffs aus rechts- und sozialwis-
senschaftlicher Sicht liefert beispielsweise Rüpke, Der verfassungsrechtliche Schutz der 
Privatheit, 1976. Zum Zusammenhang zwischen Privatheit und gesellschaftlicher Ent-
wicklung siehe auch Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 157 ff., 168 ff. 

17 Vgl. Schmitt Glaeser, in: HdBStR VI, § 129, Rz. 42; siehe auch Hubmann, Persön-
lichkeitsrecht, 68: „Die in den Geisteswissenschaften errungenen Erkenntnisse von We-
sen und Wert der Persönlichkeit haben sich immer auch auf das Recht übertragen, das 
einheitliche menschliche Bewußtsein ließ die Inhalte des sittlichen Bewußtseins auch ins 
Rechtsbewußtsein und von hier ins objektive Recht eingehen". 

18 So v. Jhering zur Entwicklungsbezogenheit der actio iniuriarum im römischen 
Recht, JhJb 23 (1885) 155, 157. 
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schaft umfaßt. Dies bestätigen die im Folgenden dargestellten gängigen 
Definitionsansätze. 

1. Herkömmliche Definitionsmodelle von Privatheit 

a) Sphärentheorie und Kernbereichslehre 

aa) Sphärenkonzeptionen in der Literatur 

Die privatrechtlichen19 Sphärentheorien sind gekennzeichnet durch die 
Gegenüberstellung von Privatheit und Öffentlichkeit. Sie gründen auf der 
Überzeugung, daß sich die Persönlichkeit in verschiedenen Bereichen 
(Sphären) entfaltet, die sich „in den seinsmäßigen Gegebenheiten" feststel-
len lassen, und denen deshalb auch in der rechtlichen Behandlung Rech-
nung zu tragen ist20. Der Mensch ist einerseits Individuum und als solches 
Privatperson, andererseits animal sociale, Gemeinschaftswesen und Sozi-
alperson21. Die Privatsphäre wird als der Bereich verstanden, in den sich 
der einzelne vor der Öffentlichkeit zurückziehen kann, zu dem „die Um-
welt keinen Zutritt hat, in dem man in Ruhe gelassen wird und ein Recht 
auf Einsamkeit genießt"22. Die solchermaßen als „nicht-öffentlich" defi-
nierte Privatsphäre ist jedoch nicht absolut vor Eingriffen durch Dritte ge-
schützt. Vielmehr unterscheiden die Befürworter des Sphärendenkens in-
nerhalb des als privat geschützten Bereichs weitere Stufen oder Grade 
menschlicher Zurückgezogenheit, die sich mit abnehmender Schutzintensi-
tät um den unantastbaren Kern der menschlichen Persönlichkeit lagern23. 

19 In der Literatur werden privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Privatsphären-
konzeptionen für gewöhnlich nicht unterschieden. Die Differenzierung macht indes in-
soweit Sinn als im öffentlich-rechtlichen Bereich der 'Staat' an die Stelle der 'Öffent-
lichkeit' als Gegenbegriff zu Privatheit tritt. Rohlf, 33 f. weist deshalb zu Recht darauf 
hin, daß im privat- und öffentlich-rechtlichen Bereich zwar das Schutzgut dasselbe, die 
zu berücksichtigende Interessenlage jedoch eine andere sei, dergestalt, daß sich Indivi-
duum und Staat nicht in einem Gleichordnungs-, sondern einem Über-/ Unterordnungs-
verhältnis gegenüberstehen. Wie einleitend erwähnt, interessiert im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit nur das Verhältnis von individueller Privatheit und (medialer) Öffentlich-
keit. Die Darstellung beschränkt sich deshalb im Folgenden auf die privatrechtlichen 
Sphärentheorien. 

20 Henkel, Gutachten, D 81; vgl. auch Rohlf, 24 f.; Maass, 22 f. 
21 Ehmann, AcP 188 (1988) 230, 233 mit Fn. 2; Henkel, Gutachten, D 80. 
22 Wintrich, Die Problematik der Grundrechte, 15 f., zit. in BVerfGE 27, 1 ,6 (Mikro-

zensus)-, vgl. auch Rohlf, 25. 
23 Hubmann, Persönlichkeitsrecht, 268 ff.; Coing, SJZ, 1947, 641 ff.; Henkel, Gutach-

ten, D 80 f. - Das vielzitierte Bild der konzentrischen Schutzkreise findet sich bereits in 
der frühen amerikanischen sozialwissenschaftlichen Literatur, vgl. die Nachweise bei 
Westin, Privacy and Freedom, 33, der als „Väter" der amerikanischen Sphärentheorie u.a. 
Kurt Lewin, Resolving Social Conflicts, New York 1948 und R. E. Park, E. W. Burgess, 
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